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In der letzten Zeit wird immer deutlicher, dass diverse Anlässe wie zum Beispiel
Sportanlässe oder Kundgebungen aller Art einen immer grösseren Einsatz von
Polizeikräften zur Folge haben.

Organisationen, welche solcheAnlässe durchführen, bei denen die öffentliche
Sicherheit und der Schutz des Eigentums nur durch den Einsatz von Polizeikräften
sichergestellt werden können, sollen in Zukunft für den Zusatzaufwand, den sie
verursachen, mitverantwortlich gemacht werden.

Diese Mitverantwortung muss griffiger gemacht werden. Es ist zu prüfen, in welcher
Form die Bewilligung des entsprechendenAnlasses mit einer finanziellen Haftung
(Bankgarantie, Solidarbürgschaft usw.) für einen benötigten Polizeieinsatz zu kop-
peln ist. Je nachArt des Anlasses setzt die zuständige Bewilligungsbehörde die
Höhe der abzugebenden Garantie beziehungsweise Bürgschaft aufgrund von Erfah-
rungszahlen fest und passt den Betrag gemäss der effektiven, bei gleichen oder ähn-
lichenAnlässen angefallenen Kosten an.

Die verantwortliche Organisation soll nach einem transparenten Schlüssel an die
effektiven, für den einzelnenAnlass aufgelaufenenVollkosten für die öffentliche
Sicherheit bezahlen.
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